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Der morbidltätsorientlerte Risi-

l(ostrul(turausgleich (Morbi-RSA)

so[[ für einen Risil<oausgleich

zwischen den l(assen sorgen.

Kassen mit überdurchschnitttìch

vielen l<ranl<en Versicherten und

entsprechend höheren Kosten sol-

Ien keinen Wettbewerbsnachteil

haben. Über die Zietgenauigl<eit

des Morbi-RSA streiten sich die

Kassen(-arten) schon [ange. Es

geht ja auch um die Verteitung

von über z4o Mrd. Euro aus

dem Gesundheitsfonds. Jetzt

hat Bundesgesundheitsminister

Spahn einen Referentenentwurf

für ein >Faire-l(assenwahl-Gesetz(

vorgelegt, mit dem eine Reform

des RSA erfotgen sotl. Was solt

sich ändern? Was würde dadurch

bewirkt? Welche brisanten

Anderungen stecl<en noch in dem

i

tj.
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Derzeit müssen Midi-Jobber mit

Löhnen zwischen 45o,or und

85o Euro nur einen reduzierten

Beitrag zur Sozialversiche-

rung zahlen. Ab Juti wird die

Midi-lob-Grenze auf r.3oo Euro

ausgeweitet. Geringverdienen-

de solten so enttastet werden.

Wie hoch ist diese Entlastung

wirl<tich? Schließtich können

geringere Sozialbeiträge

auch niedrigere aufstocl<ende

Hartz-lV-Leistungen und höhere

Steuern zur Folge haben ...

Viele Ältere möchten vorzeitig

in Rente gehen. Doch das

funktioniert nur mit einem

einigermaßen lückenlosen

Rentenkonto. Wie können unter

Umständen Lücl<en geschlossen

werden?

Arbeit 248
Ssziales

Nachruf 247 Zum Tod von Fritz Schösser
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und vorzeitig in Rente gehen
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Krankenversicherung

Keine Leistungspftícht der
Kran ken kassen ftlr eine
genuin ärztliche Leistung
BSG, Urteil vom i.B. 5. 2018 - B 1 KR 3411.7 R

Die Krankenkassen dürfen die Kosten für Behandlungsmaßnahmen, die Ärzten
vorbehalten und als ärztliche Leistungen ausgewiesen sind, grundsätzlich nicht
übernehmen, wenn diese Maßnahmen von einem nichtärzttichen Behandler er-
bracht werden.

It¡ Hllr
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Das gilt auch dann, wenn der Behandter ei-
nen gesetzlich geregelten nichtärztlichen
Heilberuf ausübt und der patient keinen
Arzt findet, der die Behandlung durchfûh-
ren wi[[. Das hat der für das Leistungsrecht
der Krankenversicherung zuständige r. Se-

nat des Bundessozialgerichts (BSG) am
tB.t2. 2ot9 entschieden.
Die klagende Versicherte [eidet seit Jahren
am Einwachsen des Nagels des tinl<en gro-
ßen Zehs und muss deswegen behandett
werden. Die Behandlung erfotgt durch Ein-
satz einer Zehennagetspange, die immer
wieder nachjustiert werden muss. Diese
Behandlung ist eine ärztliche Leistung,
was bedeutet, dass sie grundsätzlich nur
von Ärzten durchgeführt werden darf und
über die Kassenärztliche Vereinigung ver-
gütet wird. Vertragsärzte, die diese Be-
handtung nicht durchführen wotten, dürfen
sie nicht >verordnen<, indem sie ein Re-
zept ausstellen, mit dem der Versicherte
dann zu einer podologischen Praxis geht.
lnsoweit gilt für die Behandtung von ein-
gewachsenen Nägetn etwas anderes als
für die Behandlung von Rücl<enschmerzen:
Soweit dazu Krankengymnastik erforder-
lich ist, verordnet der Arzt diese Maßnah-
me, die dann von einem Physiotherapeu-
ten durchgeführt und von diesem mit der
l(ranl<enkasse des Versicherten abgerech-
net wird. Podologische Behandlungen darf
ein Vertragsarzt überhaupt nur verordnen,

wenn der Patient infolge einer Diabetes-
erkranl<ung an >lcranl<haften Erscheinun-
gen am Fuß< leidet (sog. diabetischer Fuß). 6

Rechtslage klar und konsequent
Diese Rechtslage ist l<lar und auch nach
den gesetzlichen Regeln über die Vergü-
tung ambulanter Behandlungen konse-
quent. Arzttiche Leistungen honorieren
die Kranl<enkassen nicht einzeln, sondern
zahlen jedes Jahr einen zwischen ihnen
und den Vertragsärzten vereinbarten Geld-
betrag. Damit sind alle ärzttichen Leis-
tungen abgegolten, ganz gleich, wie viele
Versicherte sich wie oft von wie vielen
Ärzten behandeln lassen. Aus der Sicht der
Kranl<enl<asse läge eine Doppelzahtung
vor, wenn sie eine Zehennagelbehandlung
durch eine podologische Praxis gesondert
vergliten müsste, weit sie diese Behand-
tung (ats ärzttiche Leistung) bereits durch
die Pauschalzahlung an die l(assenärztli-
che Vereinigung vergütet hat.

Und wenn man keinen Vertragsarzt
findet?
Das Problem ist >nur< der Patient. Soweit
dieser keinen Vertragsarzt findet, der ihm
die Nagelspange einsetzt und regetmäßig
nachjustiert, hat er kaum eine Atternative
dazu, eine podotogische Praxis aufzu-
suchen und sich dort behandeln zu lassen.
Diesen Weg war die Klägerin aus Berlin

7

I
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Redaktionelle Anmerkung:
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Geschlechter gemeint. Dort, wo es angebracht erscheint, wird davon abgewichen.
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Aktuelles
REM-Forschungspreis

Um hervorragenden Leistungen auf dem Gebiete der

Forschung zum Recht der elektronischen Massenme-

dien sichtbare Anerkennung zu verschaffen und den

wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern, hat das

Forschungsinstitut für das Recht der elektronischen

Massenmedien (REM) den,,REM-Forschungspreis"
gesch affe n.

Eingereicht werden können selbstständige rechtswis-

senschaftliche Forschungsarbeiten (Dissertationen,

Habilitationen, sonstige Monographien) auf den

Gebieten des österreichischen Rechts der elektroni-
schen Massenmedien einschließlich der verfassu.ngs-

rechtlichen und europäischen Bezüge, die noch nicht
oder längstens sechs Monate vor dem Ende der Ein-

reichungsfrist publiziert wurden. Die Einreichfrist

wird mit 31. August 201"9 festgelegt.

Der Preis wird durch eine vom Vorstand des REM ein-

gesetzte Fachjury verliehen. Er ist mit 3.000 Euro

dotiert und kann durch die Fachjury auch geteilt wer-

den. Wird der Preis für eine unveröffentlichte Arbeit

verliehen, ist mit der Prämierung die Publikation in

der REM-Schriftenreihe im Verlag Manz verbunden.

Die Überreichung des Preises erfolgt im Rahmen des

l-5. Österreichischen Rundfunkforums {L7./L8. Okto-

ber 20L9). Bewerberinnen bzw Bewerber können

auch von Dritten vorgeschlagen werden.

Die Arbeit ist beim Forschungsinstitut für das Recht

der elektronischen Massenmedien elektronisch unter

office @ rem.ac.at ei nzu reiche n.

Zu den Bewerbungsunterlagen siehe das auf

www.rem.ac.at abrufbare lnformationsblatt. Die Ver-

leihung des Preises erfolgt unter Ausschluss des

Rechtsweges

20. Salzburger Telekom-Forum :

Elektronische Kommunikation und digi-
taler Wandel
Montag, 26. August 20L9, 10:30 Uhr - 16:30 Uhr und

Dienstag, 27. August 2019, 09:00 - 12:00 Uhr.

Universität Salzbu rg - Edm undsberg.

Eine Veranstaltung der RTR Rundfunk und Telekom

Regulierungs GmbH, der Universität Salzburg und der

Europäischen Kom mission; www.rtr.at

lP-Day z0tg
Montag, 30. September 2Ot9, Festsaal (Library &
Learning Center), WU Wien, Welthandelsplatz 1,

1020 Wien

Wissenschaftliche Leitung:

Univ.-Prof. lng. Dr. Clemens Appl, LL.M., Donau-Uni-

versität Krems

Univ.-Prof. DDr. Walter Blocher, Universität Kassel

Univ.-Prof. MMag. Dr. Martin Winner, WU Wien

Medienordnung 4.0 - Wie sieht die
Medienordnung der Zukunft aus?

4. Juli2Ot9,10.00 Uhr - 13.30 Uhr

Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund

ln den Ministergärten 8, 10117 Berlin

Von gescheiterten Konzepten und neuen Denk-

ansätzen - Welchen Rechtsrahmen braucht die
öffentliche Kommunikation in der digitalen
Gesellschaft? ( Prof. Dr. Wolfgang Schulz, Leibniz-

lnstitut für Medienforschung I Hans-Bredow-
I nstitut)

- Welche Spielregeln braucht die EU für das Digital-
zeitalter? AVMD-RL, DSGVO, Urh-RL-und was

sonst noch? (Prof. Dr. Mark Cole, lnstitut für
Europäisches Medienrecht)

- Podiumsdiskussion

Anmeldung unter emr@emr-sb.de
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Zeitschrift für das gesamte Insolvenz- und Sanierungsrecht

In dieser Ausgabe:

. Zlns0-Aufsätze

Rechtsfolgen der insolvenzbedingten Auflösung von Finanztermin-
kontrakten (S. 1341)

von Professor Dr Wolfgang Marotzke, Tübingen

Voraussetzungen und Grenzen der Überlassung von Entscheidungen aus

Insolvenzverfahren an unbeteiligte Dritte (S. 1352)

von Professor Dn iur Hans Haarmeyen Bonn

Amtsermittlung durch Gutachter (S. 1357)

von Rechtsanwalt Dn Alexander Jacobi und Recktsanwalt Dn Benjamin
Bähme,Icipzig

Die Quotenausschüttung als anfechtbare
von Rechtsanwdltin Dr Claudia R. Cymutta, Mønnheim

a

Erfüllungswahlrecht des Insolvenzverwalte¡s nur für irn
pfflchten (S. 1364)
BGH, Urt. v. 16. 5.2019 - IX ZR 44/18

Stra&nilderung bei Betciligung an Bankrott (,nSchlecker-Insolvenz') (S. 1371)

BGH, Beschl. v. 14, 3. 2019 - I SrR 259/18

Gebährcnstreitwert bei Masseverbindlichkeiten; Festsetzung eines Vergleichsmehrwerb (5. 1372)
LAG Berlin-Brandenburg, Eeschl. v. 5. 6. 2019 - 26 Ta (I(ost) 6036/19

Besteltung der Nachsieherheiten als Rechtshandlung bzgl. Vornahme des Insolvenzschuldners
i¡ den letzten zehn Jahren vor dem Antrag aufEröffnung des Insolvenzverfahrene mit Gltiubi-
gerbenachteiligungsvorsåtz (S. I 373)
LG Aachen, Urt. v.23. 10.2018 - 12 O 340/17

Umsatæteuer keine Masseverbindlichkeit im Eigenverwaltungseröffnungsverfahren (S. 1 377)
FG Münster Un. v. 12. 3.2019 - 15 K 1535/18 U

Anmeldung von rückständigen Sozialversicherungsbeiträgen als 
'Forderung 

aus unerl¡ubter
flandlung" zur Insolvenztabelle (S. 1383)

AG Freiburg, Beschl. v. 21. 2. 2019 - I IN 575/18

Gewerbeuntersagung zum Schutz derAllgemeinheit wegen erheblicher Steuerschulden auch
nach Freigabe des Gewerbes durch den ft¡solvenzverwalter (S. I 385)
VG Maínz Urt. v. 22. I I. 2018 - I K 1375/17.M2

Internationale/Ortllche gerichtliche Zuståindigkeit bei Bürgschaftsktage gegen (ehemaligen)

GmbH-Gesellschafter-Ge,schriffsfährer bei Auslandsbezug (S. I 389)
OLG Braunschweig, Un. v.22. 5.2019- 1l U l8/19

es732{

4. Juli 2019
22. Jahrgang
seire 1341 bis 1392

vt(J tr"#F:

frr r
RA Dr. Ch¡istian Bninkmans

RA Dr. Jan de Weefih

Prof. Dr. Ulrich Foerste

RA Dr. Michael C. Frege

RiAG Frank Frind

RiBGH Prof. Dr. Ma¡kus Gehrlein

Prof. Dr. Hugo Grote

RA Dr. Andreas Henkel

WP/StB Michael Hermanns

Prof. Dr. Heribert Hirte

RiAG Martin Horstkotte

Präs. LG a.D. Prof. Dr. Michael Huber

RA Peter J. Hützen

RA Dr. Karen Kuder

RA Dr. Norbert Küpper

RiAG Dr. Peter Laroche

Prof. Dr. Wolfgang Marotzke

Prof. Dr. Sebastian Mock

RA Dr. Patrick Mückl

Prof. Dr. Bettina Nunner-Krautgasser

RA Dr. Manfred Obermüller

Vors. RiOLG Dr. Dietmar Onusseit

RA Prof. Dr. Klaus Pannen

zuBGH Prof. Dr. Gerhard Pape

RA Dr. Christoph Poertzgen

RA Stephan Ries

Prof. Dr. Thomas Rönnau

Prof. Dr. Jessica Schmidt

RiBGH a.D. Prof. Dr. Lutz Strohn

RiBGH a.D. Gerhard Vill
OSIA Raimund Weyand

Schriftleiter:
RA Prof. Dr. Hans Haarmeyer

Heymanns
lnsotvenzrec

r4{/
r360)

a

a

Carl Heymanns Verlag



ZInsO 2712O19 Inhaltsverzeichnis I

Inhaltsverzeichnis

ZInsO-Aktuell

Zlnso-Beilage: hsolvenzreport 27 /20t9

ZInsO-Aufsätze
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BGH, Beschl. v. 14. 3. 2019 - I StR 259/18

Gebührenstreitwert bei Masseverbindlichkeiten; Festsetzung eines Vergleichsmehrwerts.
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e und Versuch

Der Sonderfonds für allgemeine Bankrisiken nach 5 340 g HGB und seine bilanzielle
Einordnung

Das Bankbilanzrecht sieht aus Gründen der Krisenprävention in 5 340 g HGB einen Sonderfonds für

allgemeine Bankrisiken vor, dessen Dotierung vom Gesetz in das unternehmerische Ermessen der

Geichäftsführung der Bank gestelh ist. Nachdem die Dotierung dieses Sonderfonds in der Praxis in

jüngerer Zeit vermehrt dazu geführt hat, dass in der Bilanz ein lahresfehlbetrag entstanden ist, an

Oem O¡e stillen Gesellschafter bzw. Genussrechtsinhaber beteiligt wurden, regte sìch von deren Seite

Widerstand. ln der Folge wurde und wird insbesondere darüber

derposten um eine Rücklage handelt, über deren Bildung die G

cher Gestaltung auch die Genussrechtsinhaber bzw stille Ge

Der folgende Beitrag geht dieser Frage nach und gelangt zu

Sonderposten nicht um eine Rücklage handelt.

rm

EU-Marktmissbrauchsverordnung: Ergebnisse einer
sierung

Zwei Jahre n

N/IAR) im Juli

ach lnkrafttreten der EU-Marktmissbrauchsverordn Regulation -
2016 haben das Deutsche Aktieninstitut und díe Wi zlei Hengeler Mueller

börsennotierte Unternehmen zu den Erfahrungen mit den neuen Anforderungen an die Kapital-

marktCompliance befragt, Nach Darstellung der Umfrageergebnisse werden zwei auffallende As-

pekte der Studie näher beleuchtet: díe Ad-hoc-Publizität bei Zwischenschritten und die Behandlung

von Ad-hoc-Sachverhalten in der Kompetenz des Aufsichtsrats.

Negative Zinsen bei Sicht-, Termin- und Spareinlagen im Geschäft der Kreditinstitute
mit Verbrauchern

Das Thema Negativzinsen ist mittlerweile ein Dauerbrenner. Nachdem der EZB-Präsident Mario

Draghi am 7.3.2019 bekräftigt hat, dass sich in nächster Zeit die Zinspolitik der EZB nicht ändern

wird, ist nicht absehbal wann die EZB von ihrer Niedrigzinspolitik Abstand nehmen wird. Je länger

die extreme Niedrigzinsphase andauert, desto mehr geraten die Finanzinstitute unter finanziellen

Druck. Auf der Suche nach Einnahmequellen werden die Finanzinstitute nicht umhin kommen, sich

mit der Frage der Einführung von Negativzinsen auf Sicht-, Termin- und Spareinlagen zu beschäfti-

gen. Der nachstehende Beitrag gibt einen Überblick über die bisher zu dem Thema Negativzinsen

vertretenen Rechtsauffassungen und setzt sich mit diesen kritisch auseinander. Weiter zeigt der

Beitrag auf, unter welchen Bedingungen im Massekundengeschäft bei Sicht-, Termin- und Spareinla-

gen die Einführung von Entgelten aus rechtlicher Sicht vertretbar erscheint.

Widerrufsrecht beim Handel mit Kryptowährungen

Der Preis von KryptowähÍungen unterliegt hohen Schwankungen. Können Kunden, die Kryptowäh-

rungen erworben haben, sich bei ungünstiger Kursentwicklung durch Ausübung des Verbraucherwi-

derrufsrechts vom Vertrag lösen und wíe können sich Kryptowährungsverkäufer hiervor schützen?

Diese Fragen beleuchtet dieser Aufsatz.

BKR 6/201 9 ill
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